
Lieber Sunny Cars-Kunde,

Sie haben mit der Buchung Ihres Mietwagens die Sunny Cars Kfz-Haftpflichtversicherung 
erhalten. Die für den Versicherungsschutz maßgeblichen Versicherungsbedingungen VB-RS 
2025 (SKG37-D) und die Verhaltensregeln zum Datenschutz finden Sie auf den Folgeseiten. 

Sunny Cars und HanseMerkur wünschen Ihnen einen schönen Urlaub!

Versicherungsbestätigung

Bitte beachten Sie folgende wichtige 

Hinweise:

Für einen schnellen Überblick über Ihre gewünschte 
Versicherung, verwenden Sie gerne dieses 
Informationsblatt.
Bitte beachten Sie aber, dass hier nicht abschlie-
ßend alle Informationen zu Ihrem Vertrag aufge-
führt werden. Den vollständigen Vertragsinhalt 
entnehmen Sie bitte den Versicherungsbedin-
gungen.

Um welche Versicherungsart handelt es sich?

Ihre Versicherung ist eine Reiseversicherung.
Der Umfang und die einzelnen Leistungen Ihres 
Vertrages werden vom gewählten Tarif bestimmt.

Welche Pflichten müssen Sie beachten, wenn der 

Versicherungsfall eintritt?

Halten Sie den Schaden möglichst gering! 
Vermeiden Sie alles, was zu einer unnötigen 
Kostenerhöhung führen könnte. Zeigen Sie die 
Schäden unverzüglich der HanseMerkur an. 
Weitere Pflichten entnehmen Sie bitte den 
„Obliegenheiten“ der Versicherungsbedingungen.

Welche Rechtsfolgen ergeben sich für Sie bei der 

Nichtbeachtung der Pflichten?

Ganz wichtig: Wird eine der Pflichten verletzt, so 
kann die HanseMerkur die Leistung entsprechend 
der Schwere des Verschuldens kürzen. Dies kann 
bis zum Verlust der kompletten Versicherungslei-
stung führen. Näheres dazu steht in den Versiche-
rungsbedingungen („Obliegenheiten“ und 
„Obliegenheitsverletzungen“).

Die Leistungen im Überblick:

Reiseart: gültig für alle Reisearten

Geltungsbereich: weltweit

Versicherte Reisedauer: gesamte Dauer des 
Mietverhältnisses (max. 92 Tage)

Deckungssummer weltweit außer USA:

10 Mio. EUR je Schadenereignis; Der 
Versicherungsschutz gilt subsidiär zur jeweiligen 
nationalen gesetzlichen Mindest-Deckungssumme 
der Kfz-Haftpflichtversicherung.

Deckungssumme für USA: 

10 Mio. EUR je Schadenereignis; Der
Versicherungsschutz gilt subsidiär nach lokalen 
KFZ-Haftpflichtversicherungen in Höhe von 
mindestens USD 1 Mio. für Personen- und 
Sachschäden.

HanseMerkur Reiseversicherung AG,
Siegfried-Wedells-Platz 1, D-20354 Hamburg
Sitz: Hamburg • HRB: Hamburg 19768, Vers.-Steuernr.: 806/V90806010057,
USt-IdNr.: DE 175218900
Vorstand: Eberhard Sautter (Vors.), 
Eric Bussert, Holger Ehses, Johannes Ganser, Raik Mildner
Aufsichtsrat: Dr. Karl Hans Arnold (Vors.)

Informationen und Leistungsbeschreibung zu Ihrer Kfz-Haftpflicht-

Versicherung

Sunny Cars Kfz-Haftpflichtversicherung 

Vers.-Nr.AD-Nr.

Ein Unfall mit Ihrem Mietwagen? 

Kein Problem – wir ergänzen mit einer Deckungssumme bis zu 10 Mio. EUR. Mit der Sunny Cars-Kfz-Haftpflichtversicherung für Mietfahrzeuge der HanseMerkur sind 

Sie optimal abgesichert. 

Einsteigen, Gas geben, hallo Urlaub! Mit einem Sunny Cars Mietwagen sind Sie unabhängig und flexibel – bis ein Unfall Sie ausbremst. Nun ist guter Rat teuer, denn 

Personen- und Sachschäden sind nicht immer ausreichend gedeckt. Wir ergänzen die Deckungssumme der Kfz-Haftpflichtversicherung um bis zu 10 Mio. EUR damit 

Sie Ihre Fahrt entspannt genießen können.
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Der Umfang des Versicherungsschutzes ergibt sich aus dem Versicherungsschein, eventuellen gesonderten schriftlichen Vereinbarungen, diesen 
Versicherungsbedingungen, sowie den gesetzlichen Vorschriften der Bundesrepublik Deutschland.

Wir sind die HanseMerkur Reiseversicherung AG mit Sitz in Hamburg. Versicherungsnehmerin/Versicherungsnehmer ist eine natürliche oder 
juristische Person, die mit uns den Versicherungsvertrag abgeschlossen hat. Das ist unser/unsere Vertragspartner/-in. Über den Vertrag ist eine 
bestimmte Person versichert. Das ist die versicherte Person. Diese bezeichnen wir in diesen Versicherungsbedingungen als „Sie“. Diese Versiche-
rungsbedingungen gelten für den/die Versicherungsnehmer/-in und für die versicherte Person.

Ihre Versicherungsbedingungen bestehen aus 3 Abschnitten.
Im Abschnitt I finden Sie allgemeine Erläuterungen, u. a. zum Versicherungsschutz, zum Versicherungsvertrag und rechtliche Hinweise.
Im Abschnitt II befindet sich der genaue Wortlaut der Leistungsarten.
Im Abschnitt III befindet sich ein Auszug aus dem deutschen Versicherungsvertragsgesetz (VVG).
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Abschnitt I – Allgemeine Bestimmungen

1 Der Versicherungsschutz 

1.1 Für wen besteht Versicherungsschutz? 

1.1.1 Sie sind versicherte Person, wenn Sie im Versicherungsvertrag 
aufgenommen sind.  

1.1.2 Den Anspruch auf die Versicherungsleistung haben Sie. Soll-
ten wir Forderungen gegen den Versicherungsnehmer haben, 
dürfen wir diese gegen Ihren Anspruch nicht aufrechnen. Die 
Vorschrift des § 35 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) ist 
abbedungen. 

1.2 Wann beginnt und wann endet Versicherungs-
schutz? 

1.2.1 Ihr Versicherungsschutz beginnt mit der Entgegennahme des 
Fahrzeuges und endet zu dem vereinbarten Zeitpunkt, spä-
testens bei der Rückgabe des Fahrzeuges. 

1.2.2 Ihr Versicherungsschutz verlängert sich über den vereinbar-
ten Zeitpunkt hinaus, wenn Ihnen unverschuldet eine planmä-
ßige Rückgabe nicht möglich ist. 

1.2.3 Im Falle eines erforderlichen Fahrzeugwechsels geht der Ver-
sicherungsschutz innerhalb der abgeschlossenen Vertrags-
laufzeit auf das neue Fahrzeug über. 

1.3 Welche Fahrzeuge sind versichert und wo gilt 
der Versicherungsschutz? 

Die Versicherung erstreckt sich auf ein von Ihnen bei einer of-
fiziellen und gewerbsmäßig tätigen Fahrzeugvermietung ge-
mietetes Kraftfahrzeug. Der Versicherungsschutz gilt für 
Fahrten im öffentlichen Straßenverkehr im vertraglich verein-
barten Geltungsbereich. 

2 Allgemeine Hinweise für Entschädigungszah-
lungen und zum geltenden Recht 

2.1 Wann zahlen wir die Entschädigung? 

2.1.1 Wir zahlen innerhalb von 2 Wochen. Voraussetzung ist, 
- dass unsere Pflicht, zu leisten, dem Grunde und der Höhe 

nach festgestellt ist und 
- dass uns die notwendigen Nachweise – diese gehen in un-

ser Eigentum über – vorliegen. 
Der Lauf dieser Frist ist gehemmt, solange wir Ihren Anspruch 
durch Ihr Verschulden nicht prüfen können. 

2.1.2 Wir rechnen Ihre Kosten in ausländischer Währung zum Kurs 
des Tages in Euro um, an dem die Belege erhalten. Es gilt der 
amtliche Devisenkurs, außer, Sie haben die Devisen zur Bezah-
lung der Rechnungen zu einem ungünstigeren Kurs gekauft. 
Wir können folgende Kosten von Ihrer Leistung abziehen: 
- Kosten für die Überweisung von Leistungen ins Ausland 

oder 
- für besondere Überweisungsformen, die Sie beauftragt ha-

ben. 

2.1.3 Möglicherweise haben Sie den Schutz für Mietwagen auch bei 
anderen Versicherern. Haben Sie deshalb Ansprüche bei an-
deren Versicherern, sind diese vorrangig. Weitere Informatio-
nen darüber lesen Sie unter Ziffer 4.2.3. 

2.2 Welches Recht gilt für den Versicherungsver-
trag? 

In Ergänzung dieser Bestimmungen gelten das Versiche-
rungsvertragsgesetz (VVG) sowie deutsches Recht. 
Hinweis zum Datenschutz: Wir speichern Ihre personenbezo-
genen Daten zur Vertragserfüllung. Weitere Informationen 
zum Datenschutz und Ihrer diesbezüglichen Rechte finden Sie 
unter: www.hmrv.de/datenschutz/information oder fordern 
Sie diese gern bei uns an. 

2.3 Wann verjähren Ihre Ansprüche? 

Ansprüche aus diesem Versicherungsvertrag verjähren in 3 
Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in 
dem die Leistung verlangt werden kann. Ist ein Anspruch von 
Ihnen angemeldet worden, ist die Verjährung bis zu dem Zeit-
punkt unterbrochen, zu dem unsere Entscheidung Ihnen zu-
geht. 

2.4 Welches Gericht ist zuständig? 

Sie können eine Klage gegen uns bei dem zuständigen Gericht 
des Bezirks einreichen, in dem 
- wir unseren Sitz haben oder 
- Sie Ihren Wohnsitz haben oder
- Sie sich gewöhnlich aufhalten, wenn Sie keinen festen 

Wohnsitz haben.

2.5 Wie muss eine Erklärung aussehen, die Sie an 
uns richten? 

Willenserklärungen und Anzeigen uns gegenüber bedürfen 
der Textform (Brief, Fax, E-Mail, elektronischer Datenträger 
etc.). Die Vertragssprache ist Deutsch. 

3 Einschränkungen des Versicherungsschutzes 

3.1 Wir leisten nicht, wenn Sie 
- arglistig über Umstände zu täuschen versuchen, die für den 

Grund oder die Höhe der Leistung von Bedeutung sind.
- den Schaden vorsätzlich herbeigeführt haben.

3.2 Wir leisten nicht, wenn der Versicherungsfall verursacht ist 
durch: 
- Krieg, 
- Bürgerkrieg,
- kriegsähnliche Ereignisse, 
- innere Unruhen, 
- Streik, 
- Kernenergie,
- Beschlagnahmung,
- Entziehung,
- sonstige Eingriffe von hoher Hand,
- aktive Teilnahme an Gewalttätigkeiten während einer öf-

fentlichen Ansammlung oder Kundgebung. 

3.3 Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmun-
gen – Versicherungsschutz nur, soweit und solange dem keine 
auf die Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, 
Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos der Europäi-
schen Union oder der Bundesrepublik Deutschland entgegen-
stehen. 

Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktio-
nen bzw. Embargos der Vereinigten Staaten von Amerika, so-
weit dem nicht Rechtsvorschriften der Europäischen Union 
(z. B. Blocking Regulation, Verordnung (EG) Nr. 2271/96) oder 
der Bundesrepublik Deutschland (z. B. § 7 Außenwirtschafts-
verordnung (AWV)) entgegenstehen. 

4 Allgemeine Hinweise für den Schadenfall 

4.1 Wem können Sie einen Schadenfall melden? 

Bei Notfällen hilft Ihnen unser 24-Stunden-Notruf-Service. 
Diesen erreichen Sie zu jeder Zeit und weltweit. Schadenmel-
dungen senden Sie bitte formlos an: 
HanseMerkur Reiseversicherung AG, Abt. RLK/Leistung, 
Postfach, 20352 Hamburg, 
E-Mail: reiseleistung@hansemerkur.de.

4.2 Welche allgemeinen Pflichten (Obliegenheiten) 
haben Sie im Schadenfall? 

4.2.1 Halten Sie den Schaden möglichst gering und vermeiden Sie 
alles, was zu einer unnötigen Kostenerhöhung führen könnte. 

4.2.2 Alle Auskünfte zum Schadenfall müssen Sie wahrheitsgemäß 
und vollständig machen. Sie müssen uns jede Auskunft ertei-
len, die wir brauchen, um feststellen zu können, 
- ob ein Versicherungsfall vorliegt und
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- ob und in welchem Umfang wir leisten.

4.2.3 Ersatzansprüche gegen Dritte gehen entsprechend der ge-
setzlichen Regelung im § 86 VVG bis zur Höhe der geleisteten 
Zahlung auf uns über. Wir beachten, dass Ihnen daraus kein 
Nachteil entsteht. Sie sind, falls erforderlich, verpflichtet, bei 
der Durchsetzung des Ersatzanspruches mitzuwirken. 

Hinweis: Beachten Sie bitte auch die Obliegenheiten im Ab-
schnitt II. 

4.3 Welche Rechtsfolgen haben Pflichtverletzungen 
(Verletzung von Obliegenheiten)? 

Wenn Sie eine der oben genannten Pflichten oder die Obliegen-
heiten im Abschnitt II verletzen, sind wir ganz oder teilweise leis-
tungsfrei. Hierbei beachten wir die Regelung des § 28 Absatz  
2–4 VVG. Diese finden Sie im Abschnitt III. 

Abschnitt II – Regelungen zu der Haftpflicht-

versicherung für Kraftfahrzeuge

1 Welche Leistungen umfasst Ihre Haftpflichtver-
sicherung für Mietwagen? 

Wir leisten nur, 
- wenn für die/den Fahrerin/Fahrer eine Kfz-Haftpflichtversi-

cherung abgeschlossen ist, die mindestens den gesetzli-
chen Erfordernissen des Landes genügt, in dem sich der 
Unfall ereignet hat, und 

- diese zur Deckung des Personen-/Sachschadens nicht aus-
reicht. 

Nicht versichert ist ein eventueller Selbstbehalt der Kfz-Haft-
pflichtversicherung für das Fahrzeug. Unsere Leistungspflicht 
beginnt nach Ausschöpfung der Deckungssumme der Kfz-
Haftpflichtversicherung. 

1.1 Prüfung der Haftpflichtfrage 

Wir prüfen zunächst, ob ein Versicherungsfall vorliegt und Sie 
aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen zum Schadenersatz 
verpflichtet sind. 

1.1.1 Ergibt die Prüfung, dass die Ansprüche gegen Sie unberech-
tigt sind, wehren wir sie ab. Dazu gehören die Auseinander-
setzung mit Anspruchstellern und Rechtsanwälten sowie eine 
eventuelle gerichtliche Klärung. 

1.1.2 Steht Ihre Schadenersatzverpflichtung fest und liegt ein Ver-
sicherungsfall vor, bezahlen wir die berechtigten Ansprüche 
bis zur Höhe der vereinbarten Versicherungssumme gemäß 
Ziffer 4. Ein berechtigter Anspruch ergibt sich aufgrund  
- eines von uns abgegebenen oder genehmigten Anerkennt-

nisses oder 
- eines von uns geschlossenen oder genehmigten Verglei-

ches oder 
- einer richterlichen Entscheidung.

1.1.3 Kommt es im Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit, werden 
wir diesen in Ihrem Namen führen und die Kosten hierfür über-
nehmen. Die Kosten werden nicht auf die Versicherungs-
summe angerechnet. 

Übersteigen die berechtigten Schadenersatzansprüche die 
Versicherungssumme tragen wir die Kosten nur im Verhältnis 
der Versicherungssumme zur Gesamthöhe der Ansprüche. Wir 
sind in solchen Fällen berechtigt, uns durch Zahlung der Ver-
sicherungssumme und unseres der Versicherungssumme ent-
sprechenden Anteils an den bis dahin entstandenen Kosten 
von weiteren Leistungen zu befreien. 

1.2 Sicherheitsleistung bei geschuldeten Renten 

Haben Sie für eine aus einem versicherten Schadenfall ge-
schuldete Rente 
- kraft Gesetzes Sicherheit zu leisten oder
- ist Ihnen die Abwendung der Vollstreckung einer gerichtli-

chen Entscheidung durch Sicherheitsleistung oder Hinter-
legung gestattet, 

so verpflichten wir uns an Ihrer Stelle zur Sicherheitsleistung 
oder Hinterlegung. 

1.3 Kosten eines Rechtsstreits 

Kommt es im Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit, werden 
wir diesen in Ihrem Namen führen und die Kosten hierfür über-
nehmen. Die Kosten werden nicht auf die Versicherungs-
summe angerechnet.  

2 Wann liegt ein Versicherungsfall vor? 

Sie haben Versicherungsschutz, wenn durch den Gebrauch 
des Kraftfahrzeuges 
- Personen verletzt oder getötet,
- Sachen beschädigt oder zerstört werden oder abhanden-

kommen, 
- Vermögensschäden verursacht werden, die weder mit ei-

nem Personen- noch mit einem Sachschaden mittelbar oder 
unmittelbar zusammenhängen (reine Vermögensschäden).

Zum Gebrauch des Fahrzeuges gehören neben dem Fahren 
z. B. auch das Ein- und Aussteigen, sowie das Be- und Entla-
den. Versicherungsschutz besteht, wenn Sie aufgrund der vor-
genannten Ereignisse, aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbe-
stimmungen privatrechtlichen Inhalts, von einem Dritten in 
Anspruch genommen werden. 

3 Begrenzung der Leistung 

3.1 Für den Umfang unserer Leistung bildet die Versicherungs-
summe die Höchstgrenze bei jedem Schadenereignis. Mehrere 
Versicherungsfälle gelten als ein Versicherungsfall, der zum 
Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle eingetreten 
ist, wenn diese auf derselben Ursache oder auf gleichen Ursa-
chen mit innerem, insbesondere sachlichem und zeitlichem 
Zusammenhang beruhen. 

3.2 Übersteigen die Haftpflichtansprüche die Versicherungs-
summe, 
- müssen Sie für einen nicht oder nicht vollständig befriedig-

ten Schadenersatzanspruch selbst einstehen.
- tragen wir Prozesskosten nur im Verhältnis der Versiche-

rungssumme zur Gesamthöhe der Ansprüche. Das gilt auch 
dann, wenn es sich um mehrere aus einem Schadenereignis 
entstehende Prozesse handelt. 

- sind wir berechtigt, uns durch Zahlung der Versicherungs-
summe und unserer der Versicherungssumme entspre-
chenden Anteils an den bis dahin entstandenen Kosten von 
weiteren Leistungen zu befreien. 

3.3 Haben Sie an den Geschädigten Rentenzahlungen zu leisten 
und übersteigt der Kapitalwert der Rente die Versicherungs-
summe oder den nach Abzug etwaiger sonstiger Leistungen 
aus dem Versicherungsfall noch verbleibenden Restbetrag 
der Versicherungssumme, so wird die zu leistende Rente nur 
im Verhältnis der Versicherungssumme bzw. ihres Restbetra-
ges zum Kapitalwert der Rente von uns erstattet. 

Für die Berechnung des Rentenwertes gilt die entsprechende 
Vorschrift der Verordnung über den Versicherungsschutz in 
der Kfz-Haftpflichtversicherung in der jeweils gültigen Fas-
sung zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls. Bei der Berech-
nung des Betrages, mit dem sich der Versicherungsnehmer an 
laufenden Rentenzahlungen beteiligen muss, wenn der Kapi-
talwert der Rente die Versicherungssumme oder die nach Ab-
zug sonstiger Leistungen verbleibende Restversicherungs-
summe übersteigt, werden die sonstigen Leistungen mit ih-
rem vollen Betrag von der Versicherungssumme abgesetzt. 

3.4 Falls die von uns verlangte Erledigung eines Haftpflichtan-
spruches durch Anerkenntnis, Befriedigung oder Vergleich an 
Ihrem Verhalten scheitert, haben wir für den von der Weige-
rung an entstehenden Mehraufwand an Entschädigungsleis-
tung, Zinsen und Kosten nicht aufzukommen. 

4 Welche Versicherungssumme ist vereinbart? 

4.1.1 Deckungssumme weltweit außer USA 

Die Versicherungssumme beträgt 10.000.000,– EUR je Scha-
denereignis. Der Versicherungsschutz gilt subsidiär zur jewei-
ligen nationalen gesetzlichen Mindest-Deckungssumme der 
Kfz-Haftpflichtversicherung. 



Seite 4 von 5 

4.1.2 Deckungssumme für USA 

Die Versicherungssumme beträgt 10.000.000,– EUR je Scha-
denereignis. Der Versicherungsschutz gilt subsidiär nach lo-
kaler Kfz-Haftpflichtversicherung in Höhe von mindestens 
1.000.000,– USD für Personen- und Sachschäden. 

5 Welche Einschränkungen des Versicherungs-
schutzes sind zu beachten? 

5.1 Nicht versicherte Unfallereignisse 

Wir leisten nicht für Unfälle, wenn die/der Fahrerin/Fahrer des 
Fahrzeuges zum Zeitpunkt des Unfalls 
- nicht die vertraglich vereinbarte oder eingeräumte Berech-

tigung hatte, das Fahrzeug zu fahren; 
- nicht die zur Führung des Fahrzeugs vorgeschriebene Fahr-

erlaubnis hatte; 
- Bewusstseinsstörungen durch Alkohol, Medikamente oder 

Drogen hatte. 

5.2 Nicht versicherte Haftpflichtansprüche 

Wir leisten nicht für Haftpflichtansprüche 
- soweit sie aufgrund Vertrag oder besonderer Zusagen über 

den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht hinausgehen;
- aus Schäden infolge der Teilnahme an Kraftfahrzeugrennen 

sowie den Vorbereitungen hierzu;
- der versicherten Personen untereinander und ihrer mitrei-

senden Angehörigen;
- wegen Schäden an fremden Sachen, welche Sie gemietet 

oder geliehen haben oder die Gegenstand eines Verwah-
rungsvertrages sind;

- auf Entschädigungen mit Strafcharakter, insbesondere „pu-
nitive and exemplary damages“; 

- aus Schadenfällen, welche Sie vorsätzlich oder bei Aus-
übung einer Straftat verursacht haben.

6 Was muss im Schadenfall beachtet werden (Ob-
liegenheiten)? 

6.1 Unverzügliche Meldung im Rechtsstreit 

Wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet oder ein Strafbefehl 
oder ein Mahnbescheid erlassen, so müssen Sie uns dies der 
unverzüglich anzeigen, auch wenn Sie den versicherten Scha-
denfall selbst bereits angezeigt haben. Wird gegen Sie ein An-
spruch gerichtlich, bzw. per Mahnbescheid geltend gemacht, 
die Prozesskostenhilfe beantragt oder wird Ihnen gerichtlich 
der Streit verkündet, so müssen Sie uns dies ebenfalls unver-
züglich anzeigen. Das Gleiche gilt im Falle eines Arrestes, einer 
einstweiligen Verfügung oder eines Beweissicherungsverfah-
rens. 

6.2 Überlassung der Prozessführung 

Kommt es zum Prozess über den Haftpflichtanspruch, so müs-
sen Sie 
- uns die Prozessführung überlassen,
- der/dem von uns bestellten oder bezeichneten Anwäl-

tin/Anwalt Vollmacht und alle von dieser/diesem oder von 
uns für nötig erachteten Aufklärungen geben, 

- gegen Mahnbescheide oder Verfügungen von Verwal-
tungsbehörden auf Schadenersatz, ohne unsere Weisungen 
abzuwarten, fristgemäß Widerspruch erheben oder die er-
forderlichen Rechtsbehelfe ergreifen.

6.3 Überlassung von Rechtsausübungen in Renten-
fällen 

Wenn Sie infolge veränderter Verhältnisse das Recht erlan-
gen, die Aufhebung oder Minderung einer zu zahlenden Rente 
zu fordern, so sind Sie verpflichtet, dieses Recht in Ihrem Na-
men von uns ausüben zu lassen. 

6.4 Bevollmächtigung 

Wir gelten als bevollmächtigt, alle zur Beilegung oder Abwehr 
des Anspruches zweckmäßig erscheinenden Erklärungen in 
Ihrem Namen abzugeben. 

6.5 Folgen bei Nichtbeachtung der Obliegenheiten 

Die Rechtsfolgen bei Verletzung einer dieser Obliegenheiten 
ergeben sich aus Abschnitt I Ziffer 4.3. 

Abschnitt III – Auszug aus dem 

Versicherungsvertragsgesetz (VVG) 

§ 28 Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit

(2) Bestimmt der Vertrag, dass der Versicherer bei Verletzung einer 
vom Versicherungsnehmer zu erfüllenden vertraglichen Obliegenheit 
nicht zur Leistung verpflichtet ist, ist er leistungsfrei, wenn der Versi-
cherungsnehmer die Obliegenheit vorsätzlich verletzt hat. Im Fall ei-
ner grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer 
berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens 
des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die 
Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt 
der Versicherungsnehmer.

(3) Abweichend von Absatz 2 ist der Versicherer zur Leistung ver-
pflichtet, soweit die Verletzung der Obliegenheit weder für den Ein-
tritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Fest-
stellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ur-
sächlich ist. Satz 1 gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Ob-
liegenheit arglistig verletzt hat.

(4) Die vollständige oder teilweise Leistungsfreiheit des Versicherers 
nach Absatz 2 hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungs-
falles bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Vo-
raussetzung, dass der Versicherer den Versicherungsnehmer durch ge-
sonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat. 

§ 35 Aufrechnung durch den Versicherer

Der Versicherer kann eine fällige Prämienforderung oder eine andere 
ihm aus dem Vertrag zustehende fällige Forderung gegen eine For-
derung aus der Versicherung auch dann aufrechnen, wenn diese For-
derung nicht dem Versicherungsnehmer, sondern einem Dritten zu-
steht. 

§ 86 Übergang von Ersatzansprüchen

(1) Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen 
Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer über, soweit der 
Versicherer den Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zum 
Nachteil des Versicherungsnehmers geltend gemacht werden.

(2) Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur 
Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der 
geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren und bei dessen 
Durchsetzung durch den Versicherer soweit erforderlich mitzuwirken. 
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätzlich, ist 
der Versicherer zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er infol-
gedessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im Fall einer 
grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer be-
rechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des 
Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Be-
weislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der 
Versicherungsnehmer.

(3) Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen 
eine Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in häuslicher Gemein-
schaft lebt, kann der Übergang nach Absatz 1 nicht geltend gemacht 
werden, es sei denn, diese Person hat den Schaden vorsätzlich verur-
sacht. 
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Wichtige Informationen zum Versicherungsvertrag
Identität des Versicherers (Name, Anschrift): HanseMerkur Reiseversicherung AG (Rechtsform: 
Aktiengesellschaft), Siegfried-Wedells-Platz 1, 20354 Hamburg, Telefon 040 4119–1000, Fax 040 4119–3030
Eintragung im Handelsregister: Amtsgericht Hamburg HRB 19768
Ladungsfähige Anschrift und Vertretungsberechtigte der HanseMerkur Reiseversicherung AG: 

HanseMerkur Reiseversicherung AG, Siegfried-Wedells-Platz 1, 20354 Hamburg, vertreten durch den 
Vorstand: Eberhard Sautter (Vors.), Eric Bussert, Holger Ehses, Johannes Ganser, Raik Mildner
Hauptgeschäftstätigkeit der HanseMerkur Reiseversicherung AG, im Folgenden „HanseMerkur“ genannt:

Die HanseMerkur betreibt die Versicherung von Risiken, die sich auf Reisen beziehen.
Garantiefonds oder andere Entschädigungsregelungen: Es bestehen keine Garantiefonds oder andere 
Entschädigungsregelungen. 
Wesentliche Merkmale der Leistungen: Je nach Umfang des gewählten Versicherungsschutzes leistet 
die HanseMerkur nach den beigefügten Versicherungsbedingungen.
Der Umfang des Versicherungsschutzes wird vom Versicherungsnehmer bestimmt. Genauere Angaben über 
Art und Umfang des vom Versicherungsnehmer gewählten Versicherungsschutzes sind der Leistungsbe-
schreibung und den Versicherungsbedingungen zu entnehmen.
Ist die Leistungspflicht der HanseMerkur dem Grunde und der Höhe nach festgestellt, so erfolgt die 
Auszahlung der Entschädigung binnen 2 Wochen. Der Lauf dieser Frist ist gehemmt, solange die Prüfung des 
Anspruches durch die HanseMerkur infolge eines Verschuldens der versicherten Person gehindert ist.
Gesamtpreis und Preisbestandteile: Die zu entrichtende Gesamtprämie ergibt sich aus dem Umfang des vom 
Versicherungsnehmer gewählten Versicherungsschutzes. Die jeweiligen Prämien für die Bestandteile des 
Versicherungsschutzes sind der Prämienübersicht zu entnehmen. Die genannten Prämien enthalten die 
aktuelle gesetzliche Versicherungssteuer.
Zusätzliche Kosten, Steuern oder Gebühren: Weitere Kosten, Steuern oder Gebühren, z. B. für die Benutzung 
von Fernkommunikationsmitteln, fallen mit Ausnahme des Notrufservices nicht an. Für Anrufe aus dem 
Ausland: Telefon +49 40 5555–7877, Für Anrufe aus dem Inland: Telefon 040 5555–7877
Einzelheiten der Zahlung und Erfüllung: Die erste oder einmalige Prämie ist – unabhängig von dem Bestehen 
eines Widerrufsrechts – sofort fällig. Soweit bei längerfristig abgeschlossenen Versicherungsverträgen 
Folgeprämien vereinbart sind, sind diese zum vereinbarten Termin fällig. Ist die Zahlung einer Jahresprämie in 
Raten vereinbart, gilt als erste Prämie nur die erste Rate der ersten Jahresprämie. Kann die Prämie ohne 
Verschulden des Versicherungsnehmers nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, 
wenn sie unverzüglich nach einer schriftlichen Zahlungsaufforderung des Versicherers erfolgt. Näheres ist den 
Versicherungsunterlagen zu entnehmen.
Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Informationen: Die zur Verfügung gestellten 
Informationen sind zeitlich unbefristet gültig. 
Beginn des Vertrages, Beginn des Versicherungsschutzes, Dauer der Bindefrist bei Antragstellung: 

Der Vertrag kommt mit dem Zahlungseingang der geschuldeten Prämie zustande. Der Versicherungsschutz 
beginnt mit dem vom Versicherungsnehmer bezeichneten Zeitpunkt, jedoch nicht vor Zahlung der Prämie.  In 
der Reise-Krankenversicherung beginnt der Versicherungsschutz darüber hinaus nicht vor dem Übertreten 
der Staatsgrenze in den versicherten Geltungsbereich. Näheres hierzu ist den beigefügten Versicherungsbe-
dingungen zu entnehmen. Die Voraussetzungen für den Abschluss der Versicherung entnehmen Sie bitte den 
beigefügten Versicherungsbedingungen. Eine Bindefrist ist nicht vorgesehen.
Wichtiger Hinweis gemäß § 37 Abs. 2 VVG: Tritt der Versicherungsfall nach Abschluss des Vertrages ein und 
ist die erste oder die einmalige Versicherungsprämie zu diesem Zeitpunkt noch nicht gezahlt, ist die 
HanseMerkur nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn, dass der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung 
nicht zu vertreten hat. 
Ist die Einziehung der Prämie von einem Konto vereinbart, erfolgt diese unverzüglich nach Mandatserteilung 
unter Nennung der Mandatsreferenz mittels des SEPA-Basislastschriftverfahrens. Die SEPA-Mandatsreferenz 
ist identisch mit der Versicherungsnummer. Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn die Prämie am 
Abbuchungstag eingezogen werden kann und der Versicherungsnehmer einer berechtigten Einziehung nicht 
widerspricht.

Widerrufsbelehrung 

Widerrufsrecht: Bei Versicherungsverträgen mit einer Laufzeit von mindestens einem Monat können Sie Ihre 
Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) 
widerrufen. Die Frist beginnt, nachdem Sie die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen, die weiteren Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 des Versicherungsvertrags-
gesetzes in Verbindung mit den §§ 1 bis 4 der VVG-Informationspflichtenverordnung und diese Belehrung 
jeweils in Textform erhalten haben. Bei Verträgen im elektronischen Geschäftsverkehr beginnt sie jedoch 
nicht vor Erfüllung der Pflichten der HanseMerkur gemäß § 312i Abs. 1 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
in Verbindung mit Artikel 246c des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche. Zur Wahrung der 
Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.
Der Widerruf ist zu richten an: HanseMerkur Reiseversicherung AG, Siegfried-Wedells-Platz 1, 20354 
Hamburg, E-Mail reiseinfo@hansemerkur.de, Fax 040 4119–3030.
Widerrufsfolgen: Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz, und die HanseMerkur 
erstattet Ihnen die entrichteten Beiträge zurück. Die Erstattung zurückzuzahlender Beträge erfolgt 
unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs. Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor 
dem Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen 
zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben sind.
Haben Sie Ihr Widerrufsrecht nach § 8 des Versicherungsvertragsgesetzes wirksam ausgeübt, sind Sie auch an 
einen mit dem Versicherungsvertrag zusammenhängenden Vertrag nicht mehr gebunden. Ein zusammenhän-
gender Vertrag liegt vor, wenn er einen Bezug zu dem widerrufenen Vertrag aufweist und eine Dienstleistung 
des Versicherers oder eines Dritten auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen dem Dritten und dem 
Versicherer betrifft. Eine Vertragsstrafe darf weder vereinbart noch verlangt werden.
Besondere Hinweise: Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl 
von Ihnen als auch von der HanseMerkur vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.
Ende der Widerrufsbelehrung.

Informationen über die Laufzeit der Versicherung: Der Vertrag ist je nach gewählter Dauer befristet. 
Ende des Vertrages, Kündigungsrecht, Geschäftsgebühr: Soweit eine Einmalversicherung abgeschlossen 
wird, endet der Vertrag in der Reise-Rücktrittsversicherung mit dem Antritt der Reise, für alle anderen 
Versicherungen mit dem Ende der Reise bzw. dem vereinbarten Versicherungsende. Bei Abschluss einer 
Jahresversicherung verlängert sich der Vertrag jeweils um ein weiteres Jahr, wenn er nicht 3 Monate vor 
Ablauf von Ihnen oder der HanseMerkur schriftlich gekündigt wird. 
Anwendbares Recht und Gerichtsstand: Auf das Vertragsverhältnis findet deutsches Recht Anwendung. 
Klagen gegen die HanseMerkur können erhoben werden in Hamburg oder an dem Ort, an dem der 
Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder in Ermangelung eines solchen 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 
Vertragssprache: Maßgebliche Sprache für das Vertragsverhältnis und die Kommunikation mit dem 
Versicherungsnehmer während der Vertragslaufzeit ist Deutsch.
Aufsichtsbehörde und Beschwerdestellen: Sollten Sie mit einer Leistung oder Entscheidung der 
HanseMerkur nicht zufrieden sein, wenden Sie sich bitte direkt an die HanseMerkur. Schlichtungsversuche 
und Beschwerden können – wenn eine Einigung mit der HanseMerkur nicht erzielt werden kann – an folgende 
Schlichtungs- und Beschwerdestellen gerichtet werden:
Versicherungsombudsmann e.V.: Postfach 08 06 32, 10006 Berlin, Telefon 0800 3696000, Fax 0800 
3699000, E-Mail Beschwerde@versicherungsombudsmann.de 
Weitere Informationen finden Sie im Internet: www.versicherungsombudsmann.de 
Die Teilnahme erfolgt aufgrund einer freiwilligen Mitgliedschaft beim Versicherungsombudsmann e.V.. 
Beschwerdemöglichkeit bei der zuständigen Aufsichtsbehörde: Beschwerden gegen die HanseMerkur 
können bei der zuständigen Aufsichtsbehörde erhoben werden: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht (BaFin), Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, www.bafin.de
Die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt hiervon unberührt.

Wichtige Hinweise im Schadenfall
Wenn Sie aus Ihrer Reiseversicherung Ansprüche geltend machen, benötigen wir im Schadenfall 

grundsätzlich folgende Unterlagen:

1. Kopie der Buchungsbestätigung des Veranstalters
2. Kopie des Versicherungsscheines
3. Zur Überweisung des eventuellen Erstattungsbetrages die Angabe der Bankverbindung 

(IBAN) des Empfängers (bei Auslandsüberweisungen auch den BIC)
4. Die jeweils unter A genannten weiteren Unterlagen
5.  Wir bieten Ihnen unter https://mein-hmrv.de/service/schadenmeldung/ 

die Möglichkeit einer Online-Schadenmeldung. Dort finden Sie auch 
entsprechende Schadenanzeigen. 

Schadenmeldungen senden Sie bitte formlos an: HanseMerkur Reiseversicherung AG, Abt. RLK/Leistung, 
Siegfried-Wedells-Platz 1, 20354 Hamburg, Telefon 040 4119–2300, Fax 040 4119–3586
E-Mail Schadenabteilung: reiseleistung@hansemerkur.de

Bei unvollständig eingereichten Unterlagen kann es zu Verzögerungen in der Schadenbearbeitung kommen! 
Bitte Ihre Unterlagen nicht heften oder klammern!

A. Mietwagen-Schutz-Versicherung
1. Bei der Buchungsstelle ist eine unverzügliche Meldung des Schadens erforderlich, um die anfallenden 

Kosten so gering wie möglich zu halten.

2. Im Schadenfall können Sie sich einen Vordruck für eine Schadenanzeige anfordern. Entweder per Telefon 
unter Tel.: 040 4119–2300 oder unter www.hmrv.de/schadenformulare

3. Der HanseMerkur sind folgende weitere Unterlagen einzureichen:
• Sämtliche Buchungs- und Stornierungsunterlagen im Original
• Bezahlte Original-Kostennachweise
• Der Versicherungsnachweis
• Den Mietvertrag inklusive der Mietbedingungen
• Eine ausführliche Schadenschilderung mit Angabe des Schadendatums
• Einen Kostenvoranschlag oder die Reparaturrechnung
• Die Endabrechnung des Vermieters
• Das Übernahme und Rückgabeprotokoll
• Ihre Bankverbindung (IBAN und BIC)


